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Antrag 

der Abgeordneten Josef Seidl, Franz Bergmüller, Dr. Ralph Müller, Gerd Mannes, 
Uli Henkel, Ferdinand Mang und Fraktion (AfD) 

Sofortige Rückkehr zu alter Bußgeldkatalog-Verordnung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen Ebenen dafür einzusetzen, dass 
umgehend wieder die alte Bußgeldkatalog-Verordnung eingeführt wird. Ausgenommen 
sollen die Teile werden, die sich auf das innerörtliche Rechtsabbiegen von Lkw mit ei-
nem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t an Stellen, an denen mit Rad- und Fußgän-
gerverkehr gerechnet werden muss, sowie die unerlaubte Nutzung einer Rettungs-
gasse beziehen. 

 

 

Begründung: 

Der Gesetzgeber ist bei der neuen Bußgeldkatalog-Verordnung weit über das Ziel hin-
ausgeschossen. Die Regelsätze für Verordnungs- und Bußgelder wurden in der Regel 
verdoppelt bis vervierfacht. Für normalverdienende Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, 
dass eine ungewollte Nachlässigkeit – die durch ein Bußgeld geahndet wird – mehr als 
einen Nettotagesverdienst kosten kann. 

Die neue Bußgeldkatalog-Verordnung ist von einer unverhältnismäßigen und ideologi-
schen Grundhaltung geprägt, die vor allem den bereits seit langem aufgenommenen 
Kampf gegen das Auto umsetzt. Gerade in Zeiten, in denen Krankheitswellen die Ge-
sellschaft und das Individuum gefährden, wird deutlich, dass das Kraftfahrzeug bis 
heute das überzeugendste Mobilitätskonzept für Kurz-, Mittel- und Langstreckendistan-
zen ist. 

Seit dem 28. April 2020 genügt schon eine Geschwindigkeitsüberschreitung von nur 
21 km/h, statt bisher 31 km/h innerorts, um neben einer Geldbuße und einem Punkt im 
Verkehrszentralregister auch einen Monat lang mit einem Fahrverbot belegt zu werden. 
Außerorts gilt nun das Gleiche ab einer Überschreitung von 26 km/h mehr, statt bisher 
41 km/h gegenüber der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. 

Diese Verschärfung ist völlig unverhältnismäßig und wird dazu führen, dass Verkehrs-
teilnehmer, die dringend auf ihren Führerschein angewiesen sind, weil sie ihr Fahrzeug 
für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen brauchen, wegen einer Unacht-
samkeit ihre Fahrerlaubnis verlieren werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Antrag der Abgeordneten Josef Seidl, Franz Bergmüller, Dr. Ralph Müller u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/8192 

Sofortige Rückkehr zu alter Bußgeldkatalog-Verordnung 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Ralph Müller 
Mitberichterstatter: Manfred Eibl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und In-
tegration hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 24. Sitzung am 16. Juni 
2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Antrag in seiner 37. Sitzung am 24. September 2020 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sebastian Körber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Josef Seidl, Franz Bergmüller, Dr. Ralph Müller, Gerd 
Mannes, Uli Henkel, Ferdinand Mang und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/8192, 18/10128 

Sofortige Rückkehr zu alter Bußgeldkatalog-Verordnung 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Dr. Wolfgang Heubisch 

VI. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Sehe 

ich keine. Enthaltungen? – Der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Damit übernimmt 

der Landtag diese Voten.
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